
1887.

Donnerstag, den 14. Yprik 1887.
Terantwortlicher Fedacteun O. Opitz. � Druck, Verlag und Expeditioiiz O. Opitz in Namslau.� « j

«« A. Amtlirlp er Theil.
No. 141] Namslau, den 2. April 1887.

Jn Gemäßheit des § 125 der Kreis-Ordnung und unter Bezugnahme auf die in Nr. 11
des Kreisblattes vom 17. März c. erfolgte Veröffentlichung der Tagesordnung des heut stattgefun-
denen Kreistages bringe ich nachstehend den Inhalt der gefaßten Beschlüsfe zur öffentlichen Kenntniß:

ad 1. Kreistag beschließt einstimmig, den Etat pro 1887/88 in Einnahme und Ausgabe
auf 75,400 Mk. festzusetzem

ad 2. Kreistag wählt, per Acclamation die Herren Gutsbesitzer Morawe zum Schiedsmann
und Gutsbesitzer Robert Fuhrmann, beide wohnhast in Dentsch-Mcsrchwitz, zum Schiedsmann-Stell-
Vertreter für den Bezirk Deutsch-Marchwitz und Altstadt

ad 3. Jn die AmtsvorstehewCandidaten -Liste wurde aufgenommen Herr Wirthschafts-
Director Dworatschek in Minkowsky.

ad 4. Kreistag wählt per Acclamation Herrn Hauptmann von Prittwitz-Gasfron zum
Vorsitzendeii und Herrn Gutsbesitzer Gembitzki zum stellvertretenden Vorsitzenden in die Pferde-
Musterungs-Commission für den II. Bezirk.

ad 5. Jn die EinkommensteuewEinschätzungs-Commission pro 1887/88 wurden per Accla-
mation gewählt:

a. als Mitglieder die Herren: «
1. Oekonomierath Braune��Krickau, 4. Particulier Langner�Namslau,
2. Graf Henckel von Donnersmark�Grambschütz, 5. Baron von Ohlen-Adlerskron��Reichen,
3. Rittmeister von Spiegel-Dämmer, 6. Rentier Wilde-�Namslau.

b. als Stellvertreter die Herren:
1. QImtßrhhter Bieder��Namslau, 4. Sanitätsrath Dr. Larisch��Namslau,
2. Rentier Franke�Namslau, 5. Rentier Schupke��-Namslau,
3. Baron von Stosch�-Lankau, 6. Rittmeister von Busse��Polnisch-Marchwitz.

ad 6. Jn die Klassensteuer-Reclamations-Commission wurden per Acclamation gewählt:
a. als Mitglieder die Herren:

1. Gutsbesitzer Klemm��Simmelwitz, 4. Gutsbesitzer Trautmann�Obischan,
2. Rathsherr Krichler��Namslau, 5. Kaufmann Sittenfeld�-�Namslau.
Z. Particulier Langner�Namslau,

b. als Stellvertreter die Herren:
l. Gutsbesitzer Märtin�-Obischau, 3. Gasthausbesitzer Pietzonka��Namslau,
2. Sattlermeister Pelikan���Namslau, 4. Hauptmann von Willert��Giesdorf.
No« 1421 Berlin, den 15. März 1887.«

Das auf Grund der Gesetze vom 20. Juli 1883  Gesetz-Sammlung Seite 120! und 12.
April»1886  Gesetz-San1mlung Seite 124! bei uns geführte Prenßische Staatsschuldbuch hat be-
kanntlich den Zweck, das Recht der Staatsgläubiger aus den Schuldverschreibungen der Preußischen
konfolidirteii Anleihen  zu 4 und zu 3�/2 Prozent! in vollem Umfange gegen die Gefahr eines zu-
falligeii Verlustes der Schuldverschreibungen oder der Zinsscheine zu sichern. Jn Betreff der Letzteren
Ist diese Gefahr besonders erheblich, da dieselben weder außer Kurs gesetzt, noch im Fall eines Dieb-
skahls einer Unterschlagung oder eines anderen Abhandenkomniens gerichtlich für kraftlos erklärt
werden können. Aber auch in Betreff der Schuldverschreibungen gewährt die Außerkurssetzung das
WUUfchenswerthe Maß von Sicherheit nicht; denn es bleibt möglich, daß auch ein außer Kurs ge:
sptzkes Jnhaberpapier von einem Dritten als ihm abhanden gekommen aufgeboten und ohne Wissen
des redlichen Erwerbers für kraftlos erklärt wird, wogegen nur durch beständige genaue Achtsamkeit
auf dle zum Zwecke des Aufgebots ergehenden Vekanntmachungen genügende Vorkehr getroffenIåskexelwsisirde Eine folche Vorkehr ist oft unthunlich, oft wird sie von den Betheiligten außer

a en.
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Außerdem gewährt die Einrichtung des Buches den Vortheil, daß, da die gefälligen Zinsen
halbjährlich jedem Berechtigten in Einer Summe �� in Berlin bei der Staatsschulden-Tilgungskasse,
außerhalb Berlins bei jeder Regierungshauptkasse, Kreiskasse und den zur Empfangnahme direkter
Staatssteuern sonst zuständigen Kassen �- gezahlt werden, das bei Einlösiing der Zinsscheine auf
den Jnhaber nothwendige jedesmalige Abschneidem Qrdnen und Verzeichnen derselben, so wie die
Beschafsung neuer Zinsscheinbogen gegen Rückreichung der Talons erspart wird.

Auf Verlangen werden die Buchschuldzinsen den Berechtigten auch durch die Post zugesandt
und den Inhabern eines Reichsbankgirokontos durch Gutschrist auf demselben entrichtet.

Es leuchtet ein, daß hiernach die Benutzung des Buches besonders solchen Verwaltungen
zu empfehlen ist, welche größere Beträge in 4 oder 3�/2 prozentigen Konsols mit dem Zweck, sie
für längere Dauer zu behalten, angelegt haben und ohne Mühe Kapital und Zinsen vollständig
sichern wollen. Die laufende Verwaltung des Staatsschuldbuchs erfolgt gebührenfrei. Für die
Eintragung in das Buch, für jede spätere Einschrift oder Löschung �� abgesehen von Vermerken
über Bevollmächtigutigem über Aenderungen in der Person oder Wohnung des Berechtigten, so wie
über Aenderuugen des Zahlungsweges, welche ebenfalls unentgeltlich gefchehen �-� werben 25 Pfg.
von je angesangenen 1000 Mk., im Mindestbetrage 1 Mk. und bei einer Rückuinwaiidlung der
Buchsorderung in Staatsschuldverschreibungen für Ausreichung der Letzteren noch 50 Pfennige von
je angefangenen 1000 Mk. Kapital, im Mindestbetrage 1 Mk. berechnet. Anträge auf Rückum-
Wandlung, welche, von öffentlichen Behörden ausgehend, nur der ordnungsmäßigen Unterschrift und
Untersiegelung bedürfen, in andern Fällen gerichtlich oder notariell zu beglaubigen sind, werden von
uns so schnell als thunlich, in der Regel längstens binnen einer Woche erledigt.

Jn Erkenntnis; der Vortheile des Staatsschuld-Buchs insbesondere für Kassen, Stiftungen,
Institute und Fonds u. s. w. haben auch bereits viele öffentliche Behörden von demselben Gebrauch
gemacht, dagegen ist dies von den in dem dortigen Kreise bestehenden Sparkassen noch nicht ge-
fchehen. Wir erlauben uns deshalb hiermit auf die Einrichtung ergebenst aufmerksam zu machen,
welche wohl nur bei den Jnteressenten noch nicht genügend bekannt geworden ist und ersuchen das
Königliche Landrathsamt, die obigen Gesichtspunkte in geeigneter Weise zur Kenntniß und Be-
achtung der Verwaltungen der Sparkassen und ähnlicher Institute zu bringen.

Formulare zu Anträgen auf Eintragung einer Forderung gegen Einlieferung von Schuld-
verschreibungen sind von dem Staatsschuldbuchbüreau hier und von jeder der oben genannten, zu
den Zinszahlungen ermächtigten Kassen unentgeltlich zu beziehen. Zu anderen Anträgen bedarf es
eines Formulars nicht.

Hauptvcrwaltung der Staatsschnlduu gez. Sydow
Namslau, den 12. März 1887.

Vorstehende Bekanntmachung erhalten die Magisträte, Guts- und Gemeinde-Vorstände des
Kreises zur Kenntnißnahme

-�--

NO« 1431 Breslau, den 23. März 1887.
Bekanntmachung.

Am I. April d. J. gelangen im diesseitigen Direktionsbezirk folgende Maßnahmen zur

Ausführung: 
I. Das Königliche Eisenbahn-Betriebs-Amt zu Glogau wird nach Lissa und das Königliche Eisen-

bahn-Betriebs-Amt  Breslau��Stettin! hierselbst nach  Slogan oerlegt.
II. Das Königliche Eisenbahn-VetriebsA-mt  Brieg�Poseus hierselbst erhält die Bezeichnung: Kö-

nigliches Eisenbahn-Betriebsamt  Brieg���Lissa!.
11I. Es werden umfassen die Geschästsbezirke:

a. des Königlichen Eisenbahn-Betriebsamts  Brieg���Lissa! hierselbst die Strecken:
Breslan O.-S.  einschl.! Lissa  ausschließl.!,

Trachetiberg�Herrnstadt, 
Bojanowo��Guhrau,
Breslau O.-S.��Brieg  einschl.!,
Dürrgoy  Breslau! �Zobten-Ströbel,
Breslan B. F.  ausschl.! ��Raudten  ausschl.!;

b. des Königlichen Eisenbahn-Betriebsamts zu Glogau die Strecken:
Raudten  einschl.! ��Stettin  ausschl.!, l
Glogau��Sngan  ausschl.! ��Hansdors  ansschl.!;

c. des Königlichen Eisenbahn-Betriebsamts zu Lissa die Strecken:
Lissa  einschl.! -�Glogau  ausschl.!,
Lissa��Yosen · atisschl.! mit Czempin-�Schrimm,
ggss�sastrrootjsvckzln Neubaustreckem

d. des Königlichen EisenbahmBetriebsamts  Vreslau�Tarnowitz! hierselbst die Streckem
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Breslau N. M.  ausschl.! -�Tarnowitz  einschl.!,

Schottwitz�Rosenthal, 
Hundsfeld��Trebnitz,
Kreuzburg�Lublinitz�Tarnowitz, 
Viehweidenweiche � Mochbern  ausschl.!,
Tarnowitz�Tarnowitzhütte, 
Iarotschin  ausschl.! ��Oels;

e. des Königlichen Eisenbahndöetriebsamts  Direktionsbezirk Breslau! zu Posen die Strecken:
Posen  einschl.! ��Stargard  auss·chl.!,
Posen  einschl.! ��Kreuzburg  ausschl.!,
Jarotschin  einschl.! ��Gnesen  ausschl.!.

1V. Die Königlichen Bauinspectionen zu Grünberg, Lissa und Qels werden aufgelöst und gehen die
Geschäfte derselben auf die Königlichen Eisenbahn-Betriebs-Aemter in Glogau bezw. in Lissa
und Breslau��-Tarnotvitz in Breslau, mit welchen sie vereinigt werden, über.

V. Die vereinigte Königliche Eisenbahn-Betriebs-Kasse in Breslan  Berlinerstraße 76! wird auf-
gelöst. An die Stelle derselben treten folgende neue Betriebskasfem
a. die Betriebskasfe  Brieg�Lissa! in Breslau  auf dem Oberschlesischen Bahnhofe! für den

Gefchäftsbezirk des Königlichen Eisenbahn-Betriebs-Amts  Brieg��Lisfa! in Breslau,
b. die Betriebskasse  Breslau��Tarnowitz! in Breslau auf dem Oderthorbahnhofe! für den Ge-

schäftsbezirk des Königlichen Eisenbahn-Betriebs-An1ts  Breslau��Tarnowitz! in Breslan,
e. die Vetriebskasse in Glogau für den Gefchäftsbezirk des künftigen Königlichen Eisenbahn-

Betriebsanits »in Glogatr.

Königliche Eisenbahn-Direktion. 
Namslau, den 12. April 1887.

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch zur Kenntniß der Localbehörden des Kreises
gebracht.
NO� 1441 Namslau, den 9. April 1887.

Nach einem Erlasse des Königlichen Kriegsministeriums ist vom 1. d. Mts. ab an Stelle
des Reglements über Verpflegung der Rekruten, Reservisten 2e. vom 5. October 1854 die Inittelst
Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 22. Februar c. genehmigte ,,Dienstvorschrift über Marschgebühw
nisse bei Einberufungen zum Dienst, sowie bei Entlassungen«  Marschgebührniß-Vorschrift! in Wirk-
samkeit getreten. «

Den beiden Viagisträtem sowie den Gemeinde-Vorständen des Kreises übersende ich demzu-
folge mit gegenwärtigem Kreisblatt je ein Exemplar der neu aufgestellten MarschgeldewTabelle mit
dem Ersnchen bezw. Veranlassen, für die Folge die einbernfenen Mannschaften mit dem in der Ta-
belle festgesetzten Marschgebührnissen abzufinden.

Gleichzeitig bemerke ich, daß die Uebermeifung der erforderlichen Exemplare der neuen
Marschgebührniß-Vorschrift hierher noch nicht stattgefunden hat.
No« 145l « l Namslan, den 12. April 1887.

Unter Bezugnahme auf das in Stück No. 17 des Kreisblattes pro 1880 publicirte Gesetz
vom 27. Februar 1880, betreffend die Besteuerung des Wanderlagerbetriebes, veranlasse ich den
Magistrat zu Reichthal sowie die Guts- und Gemeinde-Vorstände des Kreises mir bestimmt bis
Donnerstag den 28. d. Mts die Duplikate der pro 1886/87" etwa erfolgten Anmeldungen von
Wanderlagerbetrieben einzureichen

OiegativMnzeigen sind nicht erforderlich.
NO� 146] Namslau, den 12. April 1887.

Der Herr Minister des Jnnern hat der Direction der Diakonissen-Anstalt zuKaiserswerth
die Erlaubniß ertheilt, zum Besten der gedachten Anstalt im Laufe dieses Jahres eine Ausspielung
beweglicher Gegenstände zu veraiistalten und die zu derselben auszugebenden 14000 Loose a 50 Pf.
im ganzen Bereiche der Pionarchie zu vertreiben.
No« 1471- Namslau, den 13. April 1887.

V e r e i d et:
1. der Stellenbesitzer Gottlieb Schlag zum Gemeindevorsteher für die Gemeinde Minkowskyz
2. der Bauergntsbesitzer Johann Biniok zum Schöffen für die Gemeinde Dziedzitz.

Der Königliche Landrath
und Vorfitzende des Kreis-Ausschusses.

Willen.
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Die Guts- und Gemeinde-Vorstände des Kreises erhalten mit diesem Kreisblatt die Quid
tungen über die Hebegebühren und Veranlagungskosten von den directen Steuern für das Etatsjahr
1886/87 mit dem Ersuchen, diese Quittungen unter Beidrückung des Amtssiegels zu vollziehen �
die Quittungen der Gemeinden sind mit drei Unterschriften zu versehen � und bei der diesmonat-
lichen Steuerablieferung behufs Auszahlung der betreffenden Beträge vorzulegen. z

Die Kosten einer jeden Quittung stellen sich auf 5 Pfennige und ist dieser Betrag bei Ab-
hebung der Hebegebühren an das Bureau der Kreiskasse zu entrichten.

Namslau, den 12. April 1887. Königb Kreis-Kasse. Sontag.

B. Nichtamtlicher Theil.

Zwangsverftergerung
Jm Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von den Rittergütern Kreis

Namslau Band I auf den Namen des Rittergutsbesitzers Ernst Julius Götz zu Brzezinke
eingetragene im Kreise Namslau belegene Rittergut Brzezinke

am 25. Mini 1887 Vormittags 9 Uhr
vor dem unterzeichneteii Gericht � an Gerichtsstelle �� Zimmer No. 9 versteigert werden.

Das Grundstück ist mit 1495,05 Mk. Reinertrag und einer Fläche von 197,0040 Hektor
zur Grundsteuer, mit 423 Mk. Nutzungswerth zur Gebäudesteuer veranlagt. Auszug aus der
Steuerrolle, beglaubigte Abschrist des Grundbuchblatts, etwaige Abschätzuiigen und andere das Grund-
stück betreffende Nachweisungen, sowie besondere Kaufbedingungen können in der Gerichtsschreiberei,
Abtheilung II1, eingesehen werden. «

Alle Realberechtigten werden aufgefordert, die nicht von selbst auf den Ersteher übergehen-
den Ansprüche, deren Vorhandensein oder Betrag aus dem Grundbuche zur Zeit der Eintragung des
Versteigerungsvermerks nicht hervorging, insbesondere derartige Forderungen von Kapital, Zinsen,
wiederkehrenden Hebungen oder Kosten, spätestens im Versteigertingstermitr vor der Aufforderung zur
Abgabe von Geboten anzumelden und, falls der betreibende Gläubiger widerspricht, dem Gerichte
glaubhaft zu machen, widrigenfalls dieselben bei Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksichtigt
werden und bei Vertheilung des Kaufgeldes gegen die berücksichtigten Ansprüche im Range zurücktreten.

Diejenigen, welche das Eigenthum des Grundstücks beanspruchen, werden aufgefordert, vor
Schluß des Versteigerungstermins die Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls nach
erfolgtem Zuschlag das Kaufgeld in Bezug auf den Anspruch an die Stelle des Grundstücks tritt.

Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlags wird
am 27. Mai 1887 Vormittags 11 Uhr

an Gerichtsstelle Zimmer No. 9 verkündet werden.
Namslaty den 7. März 1887. Königliches Amtsgericht

Zwangsverstetgerung
Jm Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grundbuche von WindisclyMarchtvitz Band1

Blatt Nr. 38 auf den Namen des Gutsbesitzers Eduard Meister zu Windisch-Marchwitz
eingetragene mit 199,3660 ha im Gutsbezirk Windisch-Marchwitz und mit 0,3930 ha im Gemeinde-
bezirk Riese� belegene Grundstück Gut WindisclyMarcbwitz

am 15. Juni 1887 Vormittags 9 Uhr
vor dem Unterzeichneten Gericht �- an Gerichtsstelle � Zimmer No. 9 versteigert werden.

Das Grundstück ist mit 2445,57 Mk. Reinertrag und einer Fläche von 199,7590 Hektar
zur Grundsteuer, mit 669 Mk. Nutzurigstverth zur Gebäudesteuer veranlagt. Auszug aus der
Steuerrolle, beglaubigte Abschrist des Grundbuchblatts, etwaige Abschätzungen und andere das
Grundstück betreffende Nachweisungen, sowie besondere Kaufbedingungen können in der Gerichts-
schreiberei, Abtheilung 111, eingesehen werden.

Alle Realberechtigten werden aufgefordert, die nicht von selbst auf den Ersteher übergehen-
den Ansprüche, deren Vorhandensein oder Betrag aus dem Grundbuche zur Zeit der Eintragung
des Versteigerungsveruierks nicht hervorging, insbesondere derartige Forderungen von Kapital, Zinsen,
wiederkehrenden Hebungen oder Kosten, spätestens im Versteigerungsterniin vor der Aufforderung zur
Abgabe von Geboten anzumelden und, falls der betreibende Gläubiger widerspricht, dem Gerichte
glaubhaft zu machen, widrigenfalls dieselben bei Feststellung des geringsten Gebots nicht berücksich-
tigt werden und bei Vertheilung des Kaufgeldes gegen die berücksichtigten Ansprüche im Range
zurücktreten.

Diejenigen, welche das Eigenthum des Grundstücks beanspruchen, werden aufgefordert, vor
Schluß des Versteigerungstermins die Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls nach
erfolgtem Zuschlag das Kaufgeld in Bezug auf den Anspruch an die Stelle des Grundstiicks tritt.
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Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlags wird
am 17. Juni 1887 Vormittags 11 Uhr

an Gerichtsstelle Zimmer No. 9 verkündet werden.
Namslau, den 4. April 1887. Königliches Amtsgericht

p� Höhere Knabenschule zu Namslau
Das neue Schuljahr beginnt Montag den l8. April. Anmeldungen treuer Schüler

für die Klassen Sexta, Lamm, Quarta können noch an demselben Tage Vormittag 9 Uhr
im Schullokal bei dem Unterzeichneten erfolgen. Ziel der Schule ist die Reife für Untertertia
des Gymnasii oder der Realschule 1. Ordnung. «

Der interm. Dirigent. Kotelmann.
Für Noldau und Umgegend gelangt Riibenfamen durch Herrn Exner

zur Ausgabe, derselbe nimmt auch Aufträge auf künstlichen �Sänger entgegen.
Dtrectton der Kreuzburger Zuckerfabrlk.

&#39; Dßernbnrier, LeutewitzeyZwallgsvckstclgckllllgs Engl. Long red und Bnyekischen
Sonnabend den 16. April d. J. Klumpen-

d! NaOclpmittagfl 4 Mk J:werdei an rt und Ste e u s i auverschiedenes Stelliitacher-Hand- utterru en kamen!
werkzeug, 2 Hobelbänke l Drech- Klein-Wanzlebner,
selbauk, l Schleifsteim 15 Stiick sowie Ia. weißen Jmp
eichene Zaunpfähle und Brenn-holz, eine Parthie Birfenftangen Buckckrüben kamenk
 Wagendeichfeln! u. einen Bret-
terschuppen zum Abbruch �weiße� grünk

Mk PFTTIFPFJIIEMHTTIEZFTkkVTxgiskssp Mohren filmen,
Der Ger1chtsvollzieher. H, Vikginkschen

F. s. D:I.T.T3T.F.-3F.ITI;«gs s m» IBferclezakn �Mais,
im Heyder�schen Gaftljaufe zu  Mk» r· � 8 f� Hmanggverfleigerunxt i « «· « III«
M.,....H»3»3i3»g1ss»z H»  geopoldghaller Latini und
gäbe ich im Pfandlokal des, Könige Anktsgekichtg

åerjclljiedene Pojamentirwaareky empfiehlt billigst . «
g.3J-Ii3x«2«.kk.�ä«Jåsksäikkskäkkkzk Otto Faltln.
hüte, 2 Waarenschränka 1 Re-
pofitoriuut mit Ladentisch» u. nis.�a. Gogoiiner Skjjckkalk

gegen baute Zahlung öffentlich "emeigem" in ganzen und halben Wagenladungem
Namslau, den 9. April 1887.

Der  Sjericbtßnn�aieber. gut gelöfchten Kalt
Fruhner. . . im Einzelverkauß

E »»dK«»z«»»,» etmge100TomStaubkohle
siältazrCwmgen Hefe« empfiehlt bei billigem Preise . »·

Franz Reinecke, Hannover A: SÜÜPIIIÖI�.
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Maschinen-Fabrik, Dampfschneidemiihle
  Neparatur-Werkstätte

DDR

Gebrüder Schmiereck,
K· Namslam Wilhelmftraße, �m

zur bevorstehenden Saison ihr reichhaltige?» Lager von

Breitsämaskhinen re.
 eigener Ausführung! einer geneigten Beachtung.

ZuckerriibenSamem
Jn nächster Zeit den wir unsere dies-jährigen RiibensatnewVerkaicfsstellen bekannt geben.

Wir machen aber aus beso rer Veranlassung bereits heute darauf aufmerksam, daß wir nur

Rüben empfangen werden,
welche nachweislich aug

von uns bezogenem Samen
www« Zuckerfabrik Eernstadt.

I aawusx   | Zur Saat:
Am 9. d. M. früh 7 Uhr verschied nach »

längerem Leiden unser werther College, jetzt I
im Ruhestande gewesener Landbriefträger

. «»« R
/ 1-::;-.,-« « «."««,«-»;

»   Gar! Kolbe»   Ineernaiklee,
imekäeiivollesgAltfertvonszJahrenslMonatleineru s rette, sein co e ia is er  «Sinn biederer Charakter g J y s  .sichern ihm ein

Erbsen, meinen,&#39; Seradena,

dauerndes Andenken.
Namslau.

Die Landbriefträger u. Postuuterbeamteit
hiesigen Postamts.

Weißen engl. griinköpfigeti gelbe und rothe
Zsiiesen-Zälöhren-Hamen, Klumpen - Futterr�ben,

M� sssglssslzsss U Piekåezalmmais,
ÄUUMPEU·YUHEUITIMEU- schönen Saatlein

 Leng IVCDJ emp�ehlt billigst
MPOJ sehr groß und ertragreiclx �ß
weissen Zmp.-3ucl:erruvensamen, G. Kruher.

ef�e u. rot e cum en .9  Z« P � Bierfaßchem
Gbckclclokkck Mübenfllmcll aus» meiner Brauerei geliehen, bitte mir baldigst

empfiehlt in bekannter keimfähiger Waare. Z« VEWUVMVNV
E. II itRobert Werner. B»:.k»«k:3sk;2?««"-
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Empfehle zu zeitgemäß Jvilligften Preisen:

Ammonnak-Superphosphate,
Guano-Superphosphate, Leindiinger,

Thomasschlaoke, Ghili-Salpeter,
Düngegyps, Kali-Salz, Kainit

F« unter Gehaltsgarantie ··DH

Bob. Gottschalk.

» Langer »dr- Co.
Fiikgelfikuf   »Könk;g:ä;ek:s.lr.tt1«07.

xlavritk fur Haus währt 1111i! giuntishischlerarlicitrn
empfehlen �t!! zur Ausführung aller Arten

Bauarb eiten, Parqusestts Holzdeekeiy Panele :e.p
1e ihre »

Großen gNagaztneI� «« &#39; W
sertxger

Möbel, Spiegel und Polfterwaaren
Geiijewe Znsjsiiltritirzx gleicht; Buswait·l. Yillige   Preise.

z as� sagt: P1111 ekkxsssexskxkkkixkxskxgxsxksks
Rothklee, Weissklee, Hayriltlicn gxlumpcnsgjutterriilicnsamcu
Gelbklee, Reygras, zmpzgxkjzssssd gelb!-m »» »Thymote, Seradella, F� Sskikdekrkfss W«
Wicken, Lupinen, amerilkanischcn iiferdekatin-Maig,« · weissen Wiefcn-Miiyrcnsamcn,

saall��:ffffääfl°&#39;"� rothen Spcile-Mdt1rensumcu,
s « sch�d d

Saat- und Kocherbsen Feld �ä? 3.12512�; ZEIT-»wenn
offerirt billigst - in keimfähiger Waare

N » l - . - empfiehlt zu billigen« Preisen _an« a� Wim. 00m1. Hemrmh AFreyer.
� MatkOffecn GuteSpeisekartoffeln
tauft für feine Skäkkefabkkk kauft jedes Qnantum

O. �Vuthe, B. Krichler, .
Breslaty Brüderstraße 51. Mittelstraße 7.
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l
gaaltesiiie neue schmiedeeis Wiesenegge -

D. lL-P. 36532 «

von Groß F« Co« Eutritsch-Leipzig, · · »Yriumasajinen niit selbstthatigerKastenregulirung in jeder zP�ege
. V s » » . Breite und Reihenzahl sowie vierte erstere, Z  s

ieitsaemalctiiiien Hiiitosselsortirmasttiinen
Ringelwal en te.

Probelieferung an Wunsch. s·

»Maliliinenfiiliiili von Theod. Müller & Co»
» ··.«.««,. »« » . v »· ,.,, ·«.. _ �-:.-_--_�� .,,e�...».,.-..  ._ .. �. . - . »» «· ..-»«.e-«.·-- _-� i�   disk ». v

�iagiegpcaaa�anvej UactUtnctaHInvs f
Bayerisehen Klimmen- Geschäfts-Eröffnuiig.

Futtsrvübensssmssis eezxxiesxgkgxsgeeezcggchgxxezeesrsseesspsge Ue;Oberndorfer Leutewitzer am heutigen Tage die » �
Zukkerrnbetisanien Backerek

und kvetßeiknruvkopftgev des Herrn n. Krichler,
Riesenmohrensamen onikkeisikqsee 7,

empfiehlt in bester keimfähiger Waare übernommen habe· e » » · ·
» L Jndem es; stets meiii Bestreben sein wird, dies  werthe Kundschaft hure?! schöne und schinackhaste

Waare zufrieden zu stellen, bitte ich um geneigten

N1clicPiislaii, den 8. April 1887.
Oberndorferz Pohl"s Riesen-, Carl Bluschke�

gelben und rothen - Väckerm"ster"
Klumpen-Futter-Rübensamen, «Zeekeezekeeeeespmee I..  giienenzutljieruerein
rothen u.weißen Möhrensamen is!  Sonntag des! 24« April
in bester keinifähiger Waare empfiehlt. billigst 4 Uhr

Johann Gottlleb. » Versammlung
ReichthaL in Wilkau in Heiders Gasthaus.

Zur Frühjahrssaat H« Yorstandk
ofserirt in größeren Posten um �mm�: vendlmnCSUMMWWEIZEU U. Gcrftc auHheute Las-ersten; Ei fkeemdiichst ei»
Brauner, Winken.   Helme� TUTTI-DE:-

Nebst Beilage.



Aufzerordentliche Beilage
zu Nr. 15 des Namslauer Kreisblattes

:-
«- Ii P0 1887

No. 1401 Breslau, den 26. März 1887.
Polizei-Verordnung,

betreffend die Regelung des FeuerlösclpWefens für das platte Land der Provinz Schleifen.
Auf Grund der §§ 137 und 139 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltuiig vom

30. Juli 1883 und der §§ 6, 12 und 15 des Gesetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März.
1850 wird unter Zustimmung des Provinzialrathes folgendes verordnet:

Titel 1.
Vorschriften, die FeuerlöfchMnftaltcn betreffend.

§ 1. Jeder Besitzer eines Gehöftes, eines Wohnhauses oder eines gewerblichen Etablisse-
ments hat auf seinem Gehöft bezw. bei seinem Wohnhause oder Etablissement zu unterhalten:

1. eine gute Feuerleiter, ·
2. einen ledernen oder sonst tauglichen Feuereimey
3. einen Fenerhaken,

welche gekennzeichnet sein müs en.
§ 2. Außerdem liegt auch jedem Gemeinde-, sowie jedem Gntsbezirke die Beschaffung und

Unterhaltung von Löschgeräthschaften ob, und zwar haben diese zu bestehen aus:
. einer fahrbaren Schlauch- oder Rohrspritze, .
. mindestens einem fahrbaren großen Wasserbehältew
. mindestens zwei großen Feuerleitern mit �Rollen,
. ebenso starken und langen Fenerhaken,
. vier Laternen,
. einem Alarmhorm s

Eine Ausnahme hiervon ist nur bezüglich der Verpflichtung ad 1 insofern gestattet, als
für Spritzenverbände die Beschaffung und Unterhaltung einer gemeinschaftlichen Spritze genügt.

§ 3. Jn dem Kasten der Spritze müssen sich außer den Mundstücken des Rohrs nachfte-
hende Gegenstände befinden:

odcnktdwwksd
1 eine Axt oder ein Beil, 7. Laternen, Licht und Feuerzeug,
2. eine Zunge, 8. ein Spannnageh
3. ein Nagelbohrey 9. einige starke Stricke,
4. Nägel verschiedener Art, 10. Leder znm Verbinden schadhafter Schläuche,
5. ein starkes Messer, « 11. stark gewichster Bindfaden,
6. ein Schraubenfchlüsseh 12. ein Stück Talg. e

Um die Auswechselung resp. Berkoppelung der Druck- nnd Saugschläuche verschiedener
Spritzen untereinander zu ermöglichem sind die von dem Ober-Präsidenten vorgeschriebenen Normal-
Schraubengewinde zur Anwendung zu bringen.

§ 4. Mit Genehmigung oder auf Anordnung des KönigL Landraths können auch an-
dere als die in den §§ 1��3 vorgeschriebenen Löschgeräthschaften, z. B. Feuerlöschwische, eingeführt,
desgl. Haus- 2c. Besitzer  § 1! oder ganze Gemeinde- und Gutsbezirke resp. Spritzenverbände
 § 2 2c.! von dem Halten einzelner dieser Löschgeräthschaften entbunden werden, wenn letztere im
einzelnen {Galle überflüssig erscheinen Der Landrath hat ferner die Größe und Anzahl der in
§§ 1�-3 vorgeschriebenen Löschgeräthschaften zu bestimmen.

§ 5. Die Spritze und die zum Gebrauch derselben erforderlichen Geräthschaften müssen
entweder im Spritzenhause oder an einem anderen dazu geeigneten Orte aufbewahrt werden, inglei-
chen auch, soweit der Raum es gestattet, die übrigen der am Orte befindlichen in §2 ausgeführten
Löschgeräthschasten -

Zu dem Aufbewahrungsort  Spritzenhaus 2c.! müssen mindestens 2 Schlüssel vorhanden
sein, von denen einer dem Spritzenmeister auszuhändigem ein zweiter bei dem Guts- oder Gemeinde-
Vorsteher aufzubewahren ist.

§ 6. Die Guts- bezw. Gemeinde-Vorsteher sind verp�ichtet, über die gute Beschaffenheit
der Fenerlöschgeräthschaften innerhalb der Grenzen ihrer Bezirke unausgesetzt zu wachen und etwaige
von ihnen bemerkte Mängel unter Angabe der zur Beseitigung derselben getroffenen Anordnungen
bei dem zuständigen Amtsvorsteher zur Anzeige zu bringen, welcher seinerseits in erheblicheren Fäl-
len dem Landrath Bericht zu erstatten und mindestens alle zwei Jahre die Feuerlöschgeräthschaften
zu revidiren und sich von dem Erlaß der nach § 8 zu treffenden Bestimmungen zu überzeugen hat. i
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Titel 11.
Verpflichtung zur Feuerlöschhilfa

a. Die Mannschaften
§ 7. Zur Hilfeleistiing bei dem Ausdruck! eines Feuers, sowie zu Spritzenproben und

Uebungen sind im Allgemeinen sämmtliche arbeitsfähige männliche Ortseiiiwohner über 18 und un-
ter 60 Jahren verp�ichtet, soweit nicht durch Ortsverfassung resp. Gemeindebeschluß oder Statut
etwas Anderes bestimmt wird.

Alle aktiven öffentlichen Beamten, Gutsvorsteher, Geistlichen, Lehrer, Gemeinde - Vorsteher
· und deren Stellvertreter, ausübende Aerzte, Apotheker und Bahnbeamten sind von der Verpflichtung

zur Leistung der vorbezeichneten Löschhilfe frei zu lassen.
§ 8. Jn allen nicht zu Spritzenverbänden vereinigten Ortschaften hat der Guts- bezw.

Gemeinde-Vorsteher über die Verwendung der zur Feuerlöschhilfe Verpflichteten derart im Voraus
Bestimmungen zu treffen und letztere in ortsüblicher Weise bekannt zu machen, daß ein Jeder im
Voraus weiß, welche Pflichten ihm bei dem Ausbruch eines Feuers obliegen.

Diese Bestimmungen haben sich insonderheit auf folgende Punkte zu erstrecken:
a. Für jede Spritze nnd deren Bedienung ist ein Spritzenmeister und ein Stellvertreter zu ernennen.

Als solche sind woniöglich Schmiede, Stellmacher oder sonst zuverlässige Eisen: oder Holzarbeiter
zu wählen.

Der Guts- bezw. Genieiiide-Vorsteher darf nur ausnahmsweise selbst Spritzenmeister sein.
b. Die Mannschaftem welchen die specielle Bedienung der Spritze obliegt und deren Stellvertreter

sind zu begehbaren.
c. Die übrigen Mannschafteti sind in Rotten einzutheilen, für jede derselben als Führer ein Rot-

tenmeister und ein Stellvertreter zu ernennen, und zu bestimmen, welche dieser Rotten die wacht-
habenden sind und beim nächsten Feuer in Funktion zu treten haben. Von der Bildung von
Rotten kann durch Gemeindebeschluß Abstand genommen werden, wenn in einem Ort nichtmin-
destens 3 Rotten zu je 12 Personen gebildet werden können, oder wenn die Verpflichteten durch
die Art ihrer Arbeit oder Beschäftigung am sofortigen Antreten beim Ausbruch eines Feuers
verhindert sind.

. Wem die Vorhaltung der erforderlichen Gespanne obliegt, ist sestzustellen  efr. § 9!.

. Es ist der Ort zu bestimmen, an welchem sich, im Falle Löschhilfe nach außerhalb zu leisten ist,
die Mannschaften zu versammeln haben, und

f. für diesen Fall ein Führer des abzusendenden Transports und ein Stellvertreter zu ernennen.
g. Es ist zu bestimmen, in welcher Weise auf der Brandstelle die Feststellung derjenigen Personen

vorzunehmen ist, welche ihrer Löschpflicht nachgekommen sind, bezw. wer die nach litt. a bis f
anzulegenden Mannschaftsrollen zu führen und nach Ab- und Zugängen zu ergänzen hat.

Der Führer  f! und der Spritzenmeister resp. dessen Stellvertreter tragen, wenn sie in
Funktion treten, als Amtszeichen ein weißes Armband mit dem Namen ihrer Ortschaft um den
rechten Arm.

Bei nach Maßgabe des § 139 Zust.-Ges. gebildeten Spritzenverbänden hat über die vor-
stehend sub a bis g getroffenen Anordnungen das Statut Bestimmung zu treffen.

b. Die Gespanne.
§ 9. Sämmtliche Gespann haltende Ortseinwohner haben, soweit ihnen nicht eine Be-

freiung auf Grund speciellen Titels zusteht, die Verpflichtung, bei ausgebrochenen Feuer die Spritzem
Wasserwagen 2c. unb einen großen zum Transport der Spritzenbedienungsmannschaften bestimmten
Leiterwagem welcher von den Besitzern solcher Wagen nach Anordnung des Gemeinde-Vorstandes zu
stellen ist, mit ihren Pferden zur Brandstelle zu schaffen. Ausgenommen sind hiervon die Dienst-
pferde der Civil- und Militärbeamten, die Pferde der Posthaltey soweit Letztere nicht zugleich Acker-
bau betreiben und die zur etwaigen Beförderung in Berufsangelegenheiten unentbehrlichen Pferde
der Aerzte und Geistlichen.

Die Reihenfolge der Gestellung der Pferde richtet sich nach der Ortsverfasfung, deren Be-
stimmungen durch seitens des Kreis-Ausschusses zu beftätigenden Gemeindebeschluß abgeändert resp.
ergänzt werden können, bei SpritzemVerbänden nach dem Statut. Sind die Pferde desjenigen,
welcher an der Reihe ist, nicht zur Hand, so hat der Guts- resp. Ortvorsteher das bereiteste Ge-
spann anzulegen. -

Der Eigenthümer des letzteren wird in diesem Falle sofern andere giltige Bestimmungen
nicht getroffen sind, dadurch entschädigt, daß er, wenn das nächste Mal die Reihe an ihn kommt,
frei bleibt, während der eigentlich verpflichtet gewefene, abgesehen von der ihn etwa nach § 26 tref-
fenden Strafe, bei dem nächstfolgenden Brandfalle einzutreten hat.

§ 10. Ueber die Beschaffung der für die Feuerlöschhilfe erforderlichen Spannkräfte können
übrigens auch durch vom Kreis- Ausschuß zu beftätigenden Gemeindebeschluß resp. Statut  §§ 31-
139 Z.-G.! anderweitige Bestimmungen namentlich dahin getroffen werden, daß eine Person oder
Ortschaft gegen Entschädigung die Vorhaltung der Gespanne in allen Fällen übernimmt. Selbst-
verständlich haben im Falle nicht gehöriger Leistung seitens des Unternehmers die ursprünglich Ver-
pflichteten ihrerseits wieder einzutreten.

CDC-I
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Titel III.
Verhalten bei Ausbruch eines Feuers und Ausübung der Löschhilfe.

a. Kundmachuug
§ 11. Die Kundmachung des Feuers für die Ortsbewohner und die umliegenden Ort-

schaften erfolgt durch Läuten der vorhandenen Glocken oder durch andere geeignete Signale. Er-
forderlicheti Falls sind die umliegenden Ortschaften durch Eilboten auf den Ausbruch des Feuers
aufmerksam zu machen.

b. Ausbruch eines Feuers am Orte.
§ 12. Sobald ein Feuer im Orte ausbricht, haben sich der Guts- bezw. Gemeinde-Bor-

steher und dessen Stellvertreter, sowie alle Verpflichteten  § 7!, soweit sie wegen Sicherstellung ihrer
eigenen Gebäude und Habe abkömmlich sind, und zwar die zur Bedienung der Spritze Designirten
an den Aufbewahrungsort dieser, die Uebrigen zur Brandstelle zu begeben.

Die Zimmerleute haben sich mit Aexten, die Maurer und Schornsteinfeger mit geeignetem
Handwerks-Fug, die sonstigen Hilfsmannschasten mit Feuereimern und Feuerhaken zu versehen.

Die Gespanne haben sich an den Orten einzufindem wo die zu bespannenden Geräthschaften
stehen. Dieselben sind zur Brandstelle zu schaffen und dort dem leitenden Beamten anzumelden.

Von dem Ausbruch des Feuers hat der Guts: resp. Gemeinde-Vorsteher sofort dem Amts-
vorsteher bezw. dessen Stellvertreter, bei größerem Feuer auch dem Landrath durch EilbotetiAtizeige
u machen.z cxHilfeleistung bei auswärtigen Feuern.

§ 13. Nach auswärts ist die Feuerlöschhilfe ohne Rücksicht auf Amts- und Kreisgrenzem
sowie ohne Rücksicht auf das brennende Objekt»  Gebäude, Wald u. f. m.! in der Regel nicht weiter
als bis auf eine Entfernung bis zu 7�/2 Kilometer zu leisten. Jst es zweifelhaft, ob ein ausge-
brocheiies Feuer noch innerhalb dieser Entfernung liegt, oder ob es weiter entfernt ist, so hat die
Absendung der Löschhilfe in jedem Falle zu erfolgen.

§ 14. Beim Ausbruch eines auswärtigen Feuers haben sich die zur Bedienung der Spritze
bestimmten Mannschaften und die wachthabende Rotte, sowie die verpflichteten Gespanne an den be-
stimmten Stellen zu versammeln  cfr. § 8b bis e! resp. einzufinden. Sind an einem Orte Rotten
nicht gebildet  § 8c!, so hat sich die gesannnte verpflichtete Mannschaft mit ihrer Ausrüstung zu
versammeln und wird mindestens �/4 derselben von dem Guts- bezw. Gemeinde-Vorsteher für den
Abmarsch ausgewählt.

Derselbe erfolgt sodann unter Leitung eines Führers  cfr. § 8f!, nachdem der Guts- resp.
Gemeinde-Vorsteher event. der Führer sich von der Vollständigkeit der Ausrüstung überzeugt hat.
Die Letztere hat im Allgemeinen zu bestehen:
1. aus der Spritze nebst Zubehör, sofern dieselbe am Orte, andernfalls wenigstenseinem fahr-

baren Wasserbehälter,
2. mindestens 6 Feuereimern

Jn den Fällen des § 4 hat der Guts- resp. Gemeinde-Vorsteher zu bestimmen, welche
Feuerlöschgeräthschaften von» dem Transporte mitzunehmen sind; das Gleiche gilt, wenn bei Eintritt
der Verpflichtung zur Leistung auswärtiger Löschhilfe die verp�ichteten Ortschaften selbst von schweren
Gewittern bedroht sind; auch kann in diesem Falle die Hälfte der unter gewöhnlichen Umständen
ubzusendenden Mannschaften  efr. oben! zurückbehalten werden.

Bei Waldbränden treten an Stelle der oben sub 1 bis 2 verzeichneten Löschgeräthschasten
Aexte, Schaufeln und Spaten und Rodehauen, mit welchen sich die zur Hilfe gesandte Mannschaft
zu versehen hat.
  d. Verfahren an der Brandstelle.

b b § 15. Beim Ausbruch eines Feuers hat sich der Amtsvorsteher sofort an Ort und Stelle
zU ege en.

§ 16. So lange der Amtsvorsteher bezw. sein Stellvertreter noch nicht anwesend sind,
übernimmt zunächst der Gutsvorsteher bezw. der Gemeinde-Vorsteher oder dessen Stellvertreter die
Leitung der Feuerlöschanstalten und des Feuerlöschgeschäfts Beim Eintreffen des Amtsvorstehers
�in. dessen Stellvertreters geht die Leitung auf diesen über.

§ ]_7. Den Anordnungen des Leiters der Löschatistalteti hat Jedermann Folge zu leisten.
§ 18. Die Amtsvorsteher bezw. Guts- und Gemeinde-Vorsteher und deren Stellvertreter

haben während des Brandes deutlich sichtbare und von einander unterscheidbare Abzeichen zu tragen,
welche von den Landräthen für den Umfang des Kreises zu bestimmen sind. ��� Diese Abzeichen
durfen erst nach Einstellung der Löscharbeiten abgelegt werden.

§ 19. Alle an der Brandstelle eintreffenden Hilfstransporte haben sich sofort durch ihren
Fkjhrer bei dem Leiter der Löscharbeiten unter Angabe ihrer Stärke und der Art und Zahl der
Ujstgeführten Löschgeräthschaften zu melden und weitere Verhaltungsmaßregeln abzuwarten. Sie
Wien sich ohne Erlaubniß des Leiters von dem ihnen angewiesenen Platze nicht entfernen.

Bricht jedoch in einem Orte, von welchem Löschhilfe geleistet wird, Feuer aus, so muß der
gesammte aus diesem Orte anwesende Löschtransport entlassen werden, und der Leiter der Löschhilfe
hat nach Maßgabe der Gefahr zu bestimmen, ob utid welche weitere Hilfe dorthin zu entsenden ist.
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§ 20. Das Zugvieh, welches die auswärtigen Transporte zur Stelle geschafft hat, darf

nur im Nothfalle und nur auf Anordnung des Leiters der Löscharbeiten zu anderen Dienstleistungen
auf der Brandstelle verwendet werden.

§ 21. Die Geschäfte des Leiters der Löschanstalten erstrecken sich auf die Einschränkung
und Unterdrückung des Feuers, auf die Rettung von Personen und Sachen, sowie auf deren
Sicherstellung

Namentlich ist er auch, wenn kein anderes Mittel zur erfolgreichen Bekämpfung des Feuers
übrig bleibt, befugt, anzuordnen, daß Einfriedigungen und Zäune beseitigt, Dächer von besonders
gefährdeten Gebäuden abgedeckt und äußersten Falles Gebäude selbst niedergerissen werden.

§ 22. Während der Dauer des Brandes müssen alle Schankstätten des Orts geschlossen
werden. Auch die Verabreichung von Getränken auf der Vrandstelle darf nur auf Anordnung des
die Löschungsanstalten Leitenden und in dem von diesem zu bestimmenden Umfange erfolgen.

§ 23. Sobald das Feuer unterdrückt ist, richtet der Leiter des Löschivesens die Feuerwachen
ein und bestimmt, wieviel und welche Spritzen sowie sonstige Feuerlöschgeräthschaften und Mann:
schaften auf der Brandstätte zurückbleiben sollen.

Jn der Regel werden hierzu die Spritzen 2c. des Ortes und der zunächst gelegenen Ort-
schaften heranzuziehen sein, jedoch bleibt auch hier die Anordnung dem Ermessen des resp. Leiters
anheimgestellt.

Diejenigen Spritzen 2c., welche aus nicht zur Hilfeleistung verpflichteten Ortschasten herbei-
gekommen waren, sind, sofern nicht besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen, zu entlassen.
· § 24. Jst die nach auswärts zur Löschhilfe abgesendete Mannschaft nach sechsstündiger
Abwesenheit noch nicht zurückgekehrt, so hat der Guts- bezw. Gemeinde-Vorsteher des absendenden
Orts, soweit dies die Umstände erlauben, für eine Ablösung der voraufgesendeten Mannschaften
Sorge zu tragen. 

Titel IV.
Militärisch organifirte PflichtsFeuertveljren bezw. freiwillige Feuerwehrem

§ 25. Sollen in Folge von Gemeindebeschlüssen in ländlichen Ortschasten militärisch or-
ganisirte Pflicht-Feuerwehren eingeführt werden, so können in den zu diesem Zwecke zu erlassenden
Lokal- bezw. Kreis-Polizei-Verorduungen die Befugnisse und Obliegenheiten, welche nach den §§ 8
��� exclusive litt. d � 14, 24 den Guts- bezw. Gemeinde-Vorstehern zugewiesen sind, dem Kom-
mandeur der Feuerwehr beziehentlich dessen Stellvertreter übertragen werden.

Auch die Bildung freiwilliger Feuerwehren ist gestattet, dieselben haben sich jedoch den
Anordnungen der nach dieser Verordnung an der Brandstätte mit der Leitung des Feuerlöschwesens
betrauten Organe zu unterstellen -
« An Stelle der durch diese Verordnung berufenen Feuerlöschmannschaften können freiwillige
Feuerwehren durch Polizei-Verordnungen der zuständigen Behörden neu eingeführt werden, wenn sie
durch ein von diesen Behörden unter Zustimmung des Kreislandraths genehmigtes Statut die Ueber-
nahme der entsprechenden Verpflichtungen und ihre zweckmäßige Organisation nachgewiesen haben.
Für diese Polizei-Verordnungen gilt das oben im ersten Absatz bezüglich der zur Einführung mili-
tärisch organifirter Pflicht-Feuerwehren zu erlassenden polizeilichen Verordnungen Bestimmte. Außer-
dem bleiben in diesen Fällen die in den §§ 7, 12 a1. 1, 2 und 14 über die Verpflichtung zur
Löschhilfe an sich und die Obliegenheiten der zur Löschhilfe verp�ichteten Mannschaften gegebenen

Bestimmungen suspendirt. T l v- ite .
· Strafbeftimmungeiu

§ 26. Wer den Vorschriften dieser Verordnung zuwiderhandelt oder die ihm darnach ob-
liegenden Pflichten nicht erfüllt, wird mit Geldstrafe bis zu sechszig Mark beziehungsweise entsprechender
Haft bestraft, insoweit nach den Bestimmungen des Reichsstrafgesetzbuches oder anderen gesetzlichen
Vorschriften nicht eine höhere Strafe verwirkt ist.

§ 27. Diese Verordnung tritt am 1. April 1887 in Kraft.
Der Ober-Präsident. J. V.: gez. v. Jtzenplitz.

Namslau, den 12. April 1887.
Die vorstehende Polizei-Verordnung Sr. Excelleiiz des Herrn Ober-Präsidenten bringe ich

zur vorläufigen Kenntnißuahme der zuständigen Behörden des Kreises mit dem Ersuchem sich mit
den Bestimmungen derselben eingehend vertraut machen zu wollen. Besondere Ausführungs-Bestim-
mungen werden von mir demnächst erlassen werden. Durch Gesetz vom 30. März er.  Ges.-Samm-
lung Seite 95! sind die bestehenden älteren Verordnungen über das Feuerlöschwesen in der Provinz
Schlesieu mit dem 1. April d. J. außer Kraft getreten. " i

Der Königliche Landratlx
Willert.

D. Dpifftbe ßudabrudetet, Männlein.



Beilage zu Nr. 15 des ,,Namslauer KreisblattesR
Donnerstag den 14. April 1887.

Noch viele tüchtige

ZUaurer und Handarbeit«
finden dauernde Beschäftigung.

Friedrich Kirchner,
Zäiaurermeisten

giiahmaschtnenl
Wheeler &_Wilson, Singer Familien, Singer mit Knop�och-
Apparat, s1nger�Me l1um, Slnger-Cyhnder, Singer-Tltania,

Dürkopp neu, Circular-Elastlque
Werden unter sicherer Garantie zu bedeutend herabgesetzten Preisen zur geneigten
Beachtung empfohlen durch

II. G-erlach, 
Klosterstrasse.

Eisenwaaren, als: Grabeisen, Spaten, Schaufeln, eis. Rechen,
Gartenscheeren, Striegeln, Kardatschen, Ketten, Drahtnägel,
geschtniedete Nägel, Hasper, Brückenwaagen, Tafelwaagen,

« Breilbeile, Stellmacherbeile, Stemmeisen, Hcbeleisen, Sägen,
Feilen, Thür- und Vorhangschlösser, eis. und blaues Koch-

geschirr, Galanterie- und Lederwaaren
sowie sämmtliche andere Artikel werden ebenfalls mit herabgesetzten Preisen
Verkauft. g » D. 0.

«iei·d graiäzzseial�

Of i « .

Stamme Male n. Yleoerz1eyerflojfe.
werden zum Stimmen angenommen. »» fehle-IF« JzßkxstzlkkgjrfzshsseDER«-Zuglesch Unpschlen ihr Lag« W« pAufträgegnaclj Mai; werden unter Garantie
vorjiiykiggiitrocknenBrettern, ausgeführt. H· _|_ germanm

äßnhlen, Latten und
. Ksssstssslzsssss . 9568 Mark

Richter 8a Schnndt. Miiiissigsidsi-  i
�- �m 6000 Mark
   U sind vom 1. October d. J. ab getheilt oder auch
· zusammen auf erststellige Hypotheken zu vergeben.DIE Rolle von 15 Pf, an, neucfte Muster-   Nähere Auskunft ertheilt sz

empfiehlt in reichster Ausmahl A· Haselbach
O0   ßrauereibe�ger. ,

Schützenstraße 2. Namslaty
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E� Höczer �am
in jeder beliebigen Länge werden zum

Schneiden
angenommen.

Gebr. Sohmiereok,

Namslau.

E!  · s-
IJ  �_;_ ä� gEs, Hxggz    «�  ». OF,
sgcoscgss O :  . - , cis
gi-eg-a-dp-  . �. H« «. g» oO§gees8- » »«- «- H
sey E�; o o  "-,-«�» « »« e�!
inne-es�: ,-   kU
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Es ex» Oskxg _ «, z» g,II« THAT-R    ««  é o = so:
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 �g-AMERIKAIN« eignen-etl- 4&#39;175�
 J,  ÆÄWØFØ

Directe Ptdapmchi�ahrt
von Hamburg nach Hewyork

« jeden Ilttwooh und Sonntag,
von Havre nach Hewyork

_jeden Dienstag,
von Stettin nach Newport 

alle 14 Tage, · ·
von Hamburg nach Westmduen

monatlich 8 mal,
von Hamburg nach Mexico

monstlichlmnl.
Die Post-Damp�whi�e der Gesellschaft bieten bei aut-

gag�agterwxorg�guuga, yogzllqjlohe tzetsekeleqenliett sowohlI· O - I-
Nähere Auskunft ertheilt - 691

Wilh. Mahler in Berlin, Invalidenstr. 121.

Kgl. Domäne Sehmograu
« kauft

Sommerroggen
und bittet um Offerten

Summe» und WinterW
hat abzugebmxMafchinendrufrly

Dominium Riebnig,
Kreis Brieg.

Ein Flügel
ist wegen Todesfall billig zu verkaufen.
fragen in der Exped d. Pl.

IHT--0---.a

Zu er-

1 Von dem echten H
Unker-Pain-Expeller,
bekanntlich ein gutes: Hansmittel gegen

JOHN;  Gicht und Rhcumatis-
� ums, hält Lager die Königl

, z« priviL Adler-Apotheke von
�M; = S. Proskauer in Ylamøluw

nter den vielen gegen Gicht u. Rheumatismus
empfohlenen Hausmitteln le: t o » der
echte Anker-Pain-Expel·l·xz das wirksamste

· bete. s it ein Geheimmittel, sondern
ein streng kaltes, ärztlich erprobtes Prä-
parat, das mit Recht jedem Kranken als

durchutts znbertasjig empfohlen werden kann. Der
beste Beweis dafur, daß der Anker-Pain-Expeller
volles Vertrauen verdient, liegt wol darin, daß
viele Kranke, nachdem sie andere pomphaft ange-
priesene Heilmittel versucht haben, doch wieder zum

erlitt-wahrten vaiipsxlrpeller
greifen. Sie haben sich eben durch Vergleich davon
überzeugt, daß sowol rbemnatische Schmerzen, wie.
Gliedes-reißen re. »als auch Kopf» Zahn« unb
Rückkllschmerzeiy Heitenstiche 2c. am schnellsten durch
Exp»eller- Einreibungen verschwinden. Der billige
Preis von 50 Pfg. bezw. l Mk.  mehr kostet eine
Flasche nichtD ermöglicht auch Unbemittelten die
Anscha eben wie zahllose Erfolge d·» 771mg; » agil:bin-gen, da das Geld nicht iinnütz dafür ausgege en
wird. �man hüte sich indes vor s chüd-
lichen Nachahmungen und nehme nur ·
Pola-Gebetne mit der Marke »Unser« �
als echt an. � Vor-tätig in den met «
Ä��tljtlltlll�!

Loose ä. l III.
am 3. Mai er.!

emp�ehlt-

Paul Koschwitz.

 Ziehung
zur Pferdemarkt-Lama zu Suhneidemühl



Neue weiße

Gänse-Federn,
H al b d n n n e n, vorzüglich« Qualität,
geschlissen und auf�s Beste gereinigt, versende
zollfrei gegen Nachnahme  nicht unter l_0 Pfd.!

für nur l M. 60 Pfg. das Pfund.
Bei Abnahtne von 50 Pfd. 50/0 Rabati.

Verpackung zum Kostenpreis. � Umtausch bereitwilligft

BettfederwLager
Ilarr Unna

Altona bei Hamburg.

hma iue
«« « aller Systeme offerirt zu sehr

. xYzzjz herabgesetzten Preisen und langjäh-
 g riger Garantie

Juli. Schczuka,
» Schlosser nnd Mechaniker.
s Repakaturen werden unter Garantie

ausgeführt.
Mein reichhaltig assortirtes Lager fertiger

Herrew Hamen-
und Zeit! erlikiefecn
empfiehlt bei inöglichst billigsten Preisen einer ge-
neigten Beachtung

J&#39; Bestellungeii nach Maß, sowie Repa-
raturen werden schnell und sauber ausgeführt.

J. Bäcker, 
Schützenstraße

Aprikoseip und Pfirsich-
Spalirbäume

in zwanzig. der edelsten Sorten,
hochftäncniige Aepfel, Birnen

und Kirschen
K· in» den edelsten S·orten, T

sowie hochstämmige Rosen
zurjetzigen Pflanzzeit empfiehlt «

Namslau.

Tblnntnbiicher und Strazzen,
-Dienstbücher, Arbeitsbüchen
Aufgabenbücheu Tanzbücher
empfiehlt o.

1200 Mk. Ftiskgtxlåftpkszkffnkxikkj
zu erfragen in der Exped d. VI.

Haasenstein 8L Vogle,
Erste u. alten: Innersten-Mordthat!

 Breslau,
Y besorgen zu Originals-reisen ohne jeden
J Aufschlag «

alle Arten von Anzeigen
in alle Zeitungen der Welt.

EIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-IIIII-J

szkx --f� w  Ank�r� »» »·
sollte In keinem Hause fehlen!

-:·-. Preis 5o Pfg. E�

H D
h Fu; tausendfach erprobte Hausmittel �ä
H «« · «« E  ««   S 92. H«    am xpe ei s l H
H ; «» ____________ g� « H
R «« R
H :
H. E? «aß

J!IIIIIITIIIIJIJIT111111111111111J,

Crulunenällersicheuinggzllnllalt
versichert zu nachstehende« Prämiensätzen ohne
Nebenkosten und Nachzahlung Schweine gegen
Trichinen und leistet bei Schadenfällen vollen

». . «« . .-�

Ersatz. .Für ein Schwein
im Werthe von 60�� 80 Mk. 25 Pf»
» » »  »  N
� � � 100-125 � 35 »
» ,, » 125���150 « 45 �
� » « 150�200 » 55 ,,

u. s. w.
Zum Abschluß von Versicherungeii empfiehlt sich

a�   W«

gsunsiedelx Bauern.
Kein Gartenfreiknd oder Gärtner sollte es ver-

säumen, namentlich jetzt bei den beginnenden Gar-
tenarbeitety die praktische Gartenzeitschrift

o: Ylcue Fundgrube 8o
Zsunsiedel  Z3ayern!

anzuschaffen. Dieselbe ist die billigste und bewähr-
teste Zeitschrift für Gartenbau, «Land1virthschast,
Gewerbe und Hausweseir. � Erfcheint in elegan-
ten Heften zweimal monatlich und kostet nur
1 Mk. 25 Pf. pro Vierteljahr bei freier Zufen-
dung ins Haus. Alle Postanftaltem Briefträgey
Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. Probe-
nummern zu Diensten. � Veftelluiigen direkt bei
der Expeditiou in Wunsiedel frei unter Kreuzband
ohne Preiserhöhung �- Alle 14 Tage ein star-
kes Heft. �� Nur Mk. 1,25 pro Quartal.



Violinsaiten, Wirbel,
Stege, Saitenhalter und

Colophonium
0. Opitz.

gtuftage 344,000; das verbreitetste alter deutschen
glatter überhaupt; ausserdem erscheinen gceberfetzungen
in zwötf fremden Krachen. ·

tc Modenwelt Jllustrirte Zei-
tung für Toilette und Handarbeitem
Monatlich zwei Nummern. Preis
vierteljährlich Ali. .1.25. Jährli ch
erscheinen:

24 Nummern mit Toiletten und Hand-
arbeiten, enthaltend gegen 2000 Ab-
bildungen mit Beschreibung, welche
das« ganze Gebiet der Garderobe und
Leibwäsche für Damen, Mädchen und
Knaben, wie für das zartere Kindes-
alter umfassen, ebenso die Leibwäsche

für Herren und die Bett- und Tischwäsche 2c., wie die
Handarbeiteir in ihrem ganzen Umfange.

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmnstern für alle Gegen-
stände der Garderobe und etwa 400 Muster-Vorzeichnun-
gen für Weiß- und Buntstickerei, Namens-Chiffren &c.

empfiehlt

Abonnements werden jederzeit angenommen bei allen Buch- ·
Handlungen und Postanstalten. ��� ProbeaNunimern gra-
tts und franeo durch die Expeditiom Berlin W, Bots-
damer Str. 38; Wien I, Operngasse 3.

Gratulationskarten
in großer Auswahl empfiehlt einer geneigten Be-
uchtung 0. Opitz.

I . . ..  Alte YnnanceipErpcdition

Rudolf  Breslau,
Ohlauer-Strasse 85, I Tr.

besorgt pünktlich und zu den Originalpreisen
der Zeitungen, ohne Spesen,

r gsnserate Jeder Gattung,
z. B. Geschäftsanzeigem Pacht» Heirathsz
Stellengesuche, Guts: und Geschäfts-An-
und Verkäufe 2c.
analleZeitungen des Jn- und Auslandes

Belege werden für jede Einrückutig ge-
liefert und bei größeren Aufträgen Rabait
gewährt. Kostenvoranschläge und Kataloge
gratisk

Dem. N ieder-Wilkau
sucht für sofortigen Antritt

1 Yferdeknechi
zu miethen.

. Breslau.

162

6 verheirathete

Yferdeknechke
für das vom«  Kreis
Brieg zu Johanni d. J. gesucht. Mel-
dungen bei Kokott, Pappeln, uund
Kokott, Neuhammer b. Proskaug

Ein Knabe,
welcher Lust hat Bäcker zu werden, kann bald
in die Lehre treten bei

Banke, Bäckermeisten

Hin Cgehrlking
wird angenommen bei

Karl Bluschke,
i Bäckermeisten

Für·mein ColonialwaareipGFschäft suche
einen Lehrling

zum baldigen oder späteren Antritt.
Namsliui Waldemar Hoffmann,

Schiitzcnftrasze l.
Einen Knaben nimmt als

Cilehrlking
Paul Koschwitz.

Ein Lehrling
findet baldigen Ellntritt bei

Ferd. Krichler,
Fleischermeisten

He Ein Knabe, TM
welcher Lust hat Brauer zu werden, kann bald
in die Lehre treten bei

J. Scupin in Hönigerm

W« Ein Knabe, �an
der Luft hat Schuhmacher zu werden, kann
bald in die Lehre treten bei

Ch. Matthias, Schuhmachermstr.

2 Stuben sind zu oermiethen und Johanni 311
beziehen. Wo, ist in der Exped d. Pl. zu erfahren.

Unterschrift bestätigt.
Seit längerer Zeit gebrauchte ich die Apo-

theker R. Brandts Schweizerpillen gegen mein Leber-
leiden und kann die Wirkung derselben nur rühmen,
dies bescheinige ich gern auf Verlangen. Rich. Migula,
Inspektor, zur Zeit Festhalten Dass dieses die eigen-
händige Unterschrift des Posthalters Migula ist, be-
scheinigt Wollt, Steuer-Einnehmer. Apotheker R.
Brandts Schweizerpillen sind a Schachtel M.1 in den
Apotheken erhältlich, doch achte man auf das weisse
Kreuz im rothen Grunde mit« demNamenszug R. Brandts.

Reinerz, Rgbz.




